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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1994

Norm

ABGB §1295 Ia9

StGB §1

StGB §61

UWG §14 A1

Rechtssatz

Bei vorübergehenden Rechtsänderungen ("Zwischengesetze") hat der wettbewerbswidrig Handelnde - wo wie im

Strafrecht - kein Recht darauf, zur Zeit der für ihn günstigsten Rechtslage verfolgt zu werden. Die "Zwischengesetze"

bleiben bei der Beurteilung der Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruches unbeachtlich.
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